
den 11 Fragen des Dokumentes „würde Konferenz für Glauben und Kirchenverfas-
in bezug auf dieses Problem hne Zweiftel SUun g (3.—10. September) beschränkt. Neben
den gewaltigsten Schritt vorwarts se1it dem der Darlegung der Arbeitsergebnisse werden
großen Schisma bedeuten“ gewlsse Tendenzen und Kennzeichen künf-

iger Entwicklungen, die sich auf den B
Hanfried Krüger, „Die ÖOkumene 1957°, SUNSCH abzeichneten, herausgestellt.

Informationsblatt für die
emeinden In den Nieder- Fr Philippose, „Orthodoxy and Mis-
deutschen Lutherischen Ean- S1013  A The Student World L/4
deskirchen VI/23 17. Dezember Fourth Quarter 361—369

Seite 405—409 411 Der Verfasser will darlegen, WIe unbe-
Der Artikel bietet einen Rückblick auf gründet die weitverbreitete Ansicht ist, die

eine Reihe ökumenischer Tagungen des Ver-
orthodoxen Kirchen hätten ihre missiona-
rische Aufgabe ständig vernachlässigt. brJahres, wobei sich der Verfasser hebt die historischen Umstände und Schwie-1m wesentlichen auf die Sitzung der Kom- rigkeiten hervor, nter denen die Missions-1ssion für Glauben und Kirchenverfassung arbeit litt, wertet, Was die orthodoxen0.—25 ull), die inoffizielle Informations- Kirchen auf dem Gebiet der Mission C 1-konferenz ber Kirchenunion 6.—28 ulı reicht haben und charakterisiert die beson-

die Tagung des Zentralausschusses (30. Juli ere Eigenart der in den Ostkirchen üblichen
bis 7. August) und die nordamerikanische Missionsmethode.

EUE BUÜCHER
KAN  ES Okumenik geht die kanonischen

uN  W, EINHEIT DER KIRCHEN TeNzen der Kirche

Zu zwel Neuerscheinungen AUS der Den Arbeiten des Verfassers geht in der
ostkirchlichen Theologie eine große Anzahlostkirchlichen Theologie kleinerer Einzeluntersuchungen und Gut-
achten VOTAauUs, In denen die Frage der ka-Kotsonis, Archimandrit Hieronimos f Dr nonischen TeNzen der Kirche VOT allemtheol.

Der kanonische Aspekt der Gemeinschaft 1m Zusammenhang mit den Verhandlungen
mit den Heterodoxen (Intercommunio). zwischen Anglikanern und Orthodoxen
352 Seiten. Athen 1957

die Gültigkeit der anglikanischen Weihen
behandelt wird.

Probleme der „Kirchlichen OÖOkonomie“
278 Seiten. Athen 1957 Außerdem gehen den Arbeiten des erf

mehrere Jahrzehnte einer BegegnungDie beiden vorliegenden Werke C” zwischen Orthodoxie und Heterodoxie VOI-hören den wichtigsten Neuerscheinungen USs,; In denen es besonders In der erstender etzten Zeit ın der griechischen Theolo-
g1ie. Gleichzeitig stellen s1e ber auch einen Zeit Kontakten gekommen ist, die
wichtigen Beitrag der griechischen Theologie nach seiner Meinung kaum denkbar gEeEWESECN
ZUrT Sökumenischen Begegnung ar, selbst wären, Wenn Nan sich vorher eingehender

mit den kanonischen Grundlagen der Or-Wenn die Resultate, denen der Verfasser thodoxie befaßt hätte 5) Selbst Wennkommt, für einen protestantischen Theolo-
gCmH nicht gerade csehr ermutigend sein mO- man mit der Möglichkeit kirchenpolitischer
gen Die Bedeutung ergibt sich aus dem be- Motive rechnen muß, ze1g' sich doch in der
handelten Problem, as, Von den aus der seit Amsterdam und Lund zunehmenden
Reformation hervorgegangenen Gliedkirchen Zurückhaltung der Ostkirche In der Öku-

menischen Bewegung eine wachsende Neu-der ÖOkumenischen Bewegung NUurTr wen1g be-
achtet, für die Ostkirche die größte Schwie- besinnung auf die kanonischen TenNzen der
rigkeit bei der Teilnahme der ÖOkume- Kirche,; die die Stelle des großen Enthu-
nischen Bewegung bildet: Es geht die S1aSMus T1 der für die Anfänge der öku-
TtTeNzen und Möglichkeiten ostkirchlicher menischen Bewegung kennzeichnend WAarT.



Die Fragestellung der beiden Bücher über- gesehen, WeNn ein Geistlicher der anderen
schneidet und ergänzt sich. Während iın dem Kirche nicht erreichbar WarTrT 43 94) In
ersten Buch VOT allem Theorie und Praxis äahnlicher Lage gestattete ebenfalls 1910
der Gemeinschaft mit Andersgläubigen VvVvon der syrische Bischof Raphael VoNn Brooklyn

In einem Hirtenbrief seinen Diözesanenden kanonischen Grundlagen der Ortho-
doxie her untersucht wird, geht es in dem ‚kat’oikonomian‘ volle Sakramentsgemein-
zweiten Buch die systematische Ent- schaft mit der Episkopalen Kirche ıne
faltung der Prinzipien des ‚kat’oikonomian' Entscheidung, die Urz darauf wieder ein-
und des ‚kat’akribeian‘, die Frage, schränkte, hne s1Ie jedoch Yanz aufzuheben
inwleweıit und unfifer welchen Voraussetzun- (1 25—27 ; Es werden WarT noch
SenNh eine Abweichung vVvon der strengen An- einige Fälle erwähnt, in denen sich ortho-
wendung der anones (akribeia) auf dem oOxe Gemeinden der Priester auf ıne
Wege der ‚Kirchlichen Ökonomie‘ möglich Entscheidung der griechischen Synode bzw.
1st. Methodisch geht der Verf. dabei rein des Okumenischen Patriarchats beriefen,
historisch VO  — Er bemüht sich arum, Aus nach der s1e iın episkopalen Gemeinden
den kirchenrechtlichen Konzilsentscheidun- kommunizieren dürften, hne daß in den

Akten der betreftenden Stellen ein ent-gen (kanones) und den kanonischen Anord-
Nungen (Kirchenordnungen mit der Bedeu- sprechendes Dokument aufzufinden ist
tung VvVon Kanones) die Prinzipien für die (1 38; 74 1ne Ausnahme hierin bildet
heutige kirchliche Praxis bei der Begegnung eine Entscheidung des Okumenischen Pa-
mit der Heterodoxie abzuleiten. Auf diesem triarchats Aaus dem Jahre 1879, nach der
Wege sollen Aus dem kanonischen Recht armenischen Flüchtlingen volle Sakra-
der Ostkirche die TtTenNzen und Möglichkei- mentsgemeinschaft gewährt wurde FE 18
ten der Gemeinschaft mit Andersgläubigen Als Gegenstück könnte höchstens die Vvon
grundsätzlich ermittelt werden. Die hierbei Kotsonis anderer Stelle mitgeteilte
entstehenden dogmatischen Fragen werden Yanz außergewöhnliche Synodalentscheidung
nicht behandelt. des Patriarchen Photios Aus der elt 885/6

angeführt werden, nach der heidnischen (!)In einem geschichtlichen Überblick
wird eine Reihe VON Präzedenzfällen Aaus Frauen gestattet wurde, Kriegsgefange-
der Begegnung der Orthodoxie besonders DNen bei den Sarazenen die Eucharistie
mit der Anglikanischen Kirche seit der spenden (in ‚Theologia‘ 28 1956, 513

his 532, a. IL, 67)Mitte des vorigen Jahrhunderts IiNnNeN-
gestellt. Man ann ler sehen, daß die Anders gelagert sind zahlreiche Fälle, In
Verhandlungen zwischen Orthodoxer und denen es ABn Interkommunion und Inter-
Anglikanischer Kirche die Sakraments- zelebration als Akt der Freundlichkeit und

Höflichkeit zwischen den Kirchen und Kir-und Kirchengemeinschaft keineswegs VvVvon
rein theologischen Bemühungen die Ein- chenführern kam Hierzu werden Beispieleheit der Kirche ausgingen, sondern daß S1e angeführt, orthodoxe Hierarchen
sich aus der Notlage vieler orthodoxer Fmi- bei Anglikanern die Eucharistie empfangen
granten In den USA und Australien C1- der sS1e umgekehrt Andersgläubige Velr-
gaben, die unter einer vorwiegend anglika- teilt haben (1 97 Handlungen, die
nischen Bevölkerung hne geistliche Versor- nicht einem Notstand, sondern rein PeIl-
gung lebten. Hier bemühte sich die Episko- sönlicher Initiative en  en
pale Kirche schon se1it 1862 eine offi- icht besonders erwähnt werden TAaU-zielle Klärung, 1inWwiewelt in solchen Fällen
Orthodoxe In die Kirchengemeinschaft auf- chen die vielen Fälle simultaner Benutzung
en werden könnten. Diese Ver- kirchlicher Gebäude, Was Ja auch heute noch

andlungen wurden später VonNn den Lam- mancherorts praktiziert wird Es dürfte
überhaupt schwierig se1ln, den Umfang derbeth-Konferenzen übernommen. Z einer stillschweigend vOTSgCHOMMENEN Kirchenge-grundsätzlichen Entscheidung ist es jedoch meinschaft erfassen.Von orthodoxer Seite niemals gekommen,

son ern NUr vereinzelten Absprachen Sowohl den Fällen, Iın denen Sakra-
zwischen episkopalen und orthodoxen Bi- mentsgemeinschaft aus einer Notlage her-
schöfen So 1910 zwischen Bischof Row Von aus gestattet wurde, WIe auch den Fällen,Alaska und dem russischen Bischof Inno- in denen s1e AauUus interkonfessioneller Höf-kentij VO:  3 den AleEuten. Hier wurde Von lichkeit vollzogen wurde, bemerkt der Verf.,beiden Seiten volle Interkommunion VOT- daß sich dabei entweder eine sträf-
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iche Willkür Einzelner der ber Ent- und Heterodoxie ist Iso prinzipiell nach
scheidungen lokaler Kirchenleitungen han- dem kanonischen echt unmöglich (s a. 11
delt, die keine Allgemeingültigkeit ean- 200
spruchen können der auch deren Kompe- In der Begegnung zwischen Orthodoxen
tenz überschreiten 279 und Heterodoxen hat sich in der neues'

Zeit die Praxis entwickelt, daß nicht-sakra-In Analogie den Bestimmungen des
kanonischen Rechts ber die Exkommuni- mentale kultische Handlungen gemeinsam
kation unterscheidet Kotsonis NUun Te1 Vel- vollzogen werden können. Hierzu gehört
schiedene Stufen der Gemeinschaft: a) Ge- auch die gegenseitige Überlassung vVon

Gotteshäusern, die Teilna Gottes-meinschaft in der ‚engsten‘ Bedeutung qls
eucharistische Gemeinschaft: davon Ca diensten, der Austausch von Predigern, Lek-
terschieden die Gemeinschaft 1m ‚engeren' und Sängern, die Austeilung des An-
INn In den übrigen Sakramenten und 1Im tidoron Heterodoxe und die Bestattung
Kultus;: C) Gemeinschaft 1m ‚weiteren‘ Innn Heterodoxer durch orthodoxe Priester. In

verschiedenen Fällen liegen auch offizielleals jede andere nicht-sakramentale und
außerkultische Gemeinschaft zwischen ÖOr- Entscheidungen VON Synoden VOIL. Grund-
thodoxen und Heterodoxen (1 Unter sätzliche kanonische Bestimmungen fehlen
diesen Te1 Gesichtspunkten der Gemein- hier, und ann diese Praxis stillschwei-
schaft mit den Heterodoxen wird 10890881 aus- gend geduldet werden.

Die Frage der außerkultischen Gemein-führlich die kirchenrechtliche Tradition und schaft 7zwischen Orthodoxen und Hetero-die kirchliche Praxis untersucht, wobei
darauf ankommt, Aaus der Diskrepanz 1n doxen betrifft VOT allem das Problem der
der Theorie und in der Praxis das all- ökumenischen Konferenzen (1, 268 Auch

für diesen Fall sind natürlich keine anO-gemeine Prinzip ermitteln. Dabei kommt
nischen Bestimmungen vorgesehen, underf folgenden Konklusionen: a) In

der Eucharistie ist keinerlei Gemeinschaft ist sehr interessant, den Gedankengang
möglich; auch die ben erwähnte Fnt- des erf z1 verfolgen: Nach Act 15 ist
scheidung Von 1879 reicht nicht einer das Ziel einer Synode, den wahren Glauben

verkündigen. Dies ist vornehmlich dieÄnderung dieses Prinzips auf dem Wege Aufgabe der Priester und Bischöfe Vonder ‚Kirchlichen ÖOkonomie‘ aus Taute
und Chrisma können nach strikter An- der ber auch die Laien nicht ausgeschlos-
wendung der anones (kat’akribeian) bei sen werden sollen. Allerdings ist weder
römischen Katholiken, Armeniern _ ‚kat’akribeian‘ noch ‚kat’oikonomian‘ ıne
erkannt werden, da s1e der Alten Kirche Diskussion ber Dogmen erlaubt, und

muß die Aufgabe und das Ziel solchersehr nahestehen. Dagegen ist bei den
übrigen Heterodoxen, Iso besonders bei Konferenzen sein WIe die Enzyklika des
den reformatorischen Kirchen, 1Ur eine An- OÖOkumenischen Patriarchats Von 1952 ZUrr

erkennung ‚kat’oikonomian'‘ möglich, sofern Okumenischen Bewegung sagt daß die
Orthodoxe Kirche „mit Macht und Autori-die Taufe In kanonisch gültiger OTmMm voll-
tät, WIe ihrer eigentümlichen Stellungwurde C) Dasselbe wird für das Sa-

krament der Priesterweihe ermittelt: NUur und ihrer geschichtlichen Sendung in der
in Ausnahmefällen kann der Weihegrad Christenheit entspricht”, auftritt, die
bei einer Konversion anerkannt werden. Fülle der Von ihr bewahrten christlichen

Mischehen sind DUr erlaubt ‚kat’oikono- Wahrheit bezeugen. 1Iso eine missiona-
rische Aufgabe. Besonders erwünscht istmian‘ und auch 1Ur dann, Wenn die Fin-

SCYNUNg VOoON einem orthodoxen Priester die Teilnahme der gemeinsamen Behand-
VOTgENOMMEN wird. e) Bei Buße und Letz- lung missionarischer, pädagogischer und D
ter ÖOlung ist keinerlei Gemeinschaft mOög- zialer Probleme.
lich Das Problem der ‚Kirchlichen Ökono-

In keinem Falle können Sakramente mlie beschäftigt die ostkirchliche Theologie
heterodoxer Gemeinschaften DerT seit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts.
kannt werden, und handelt A sich bei
der Anerkennung VvVon Sakramenten, die ° Der Beschluß der griechischen Synode

VO' 111 1957, In Zukunft NUTr nochvon heterodoxen Geistlichen vollzogen WOI-
den sind,; auch UT den Fall einer Kon- Laien, ber keine geweihten Geistlichen
version ZUT Orthodoxen Kirche Sakra- den ökumenischen Konferenzen entsen-
mentsgemeinschaft zwischen Orthodoxie en, ist hier ohl noch nicht berücksichtigt.



Es ist ler die Frage, welchen Vor- en, soll vermieden werden, daß die _
aussetzungen und nach welchen Gesichts- abdingbaren kanonischen Grundlagen der
punkten ıne Ausnahme VON dem geltenden Kirche zerstört werden:;: mit anderen Wor-
kanonischen Recht gemacht werden kann, ten, die Kirchliche Okonomie ist ein

die kanonischen TeENzeN der konstruktives, nicht ber eın destrukti-
Kirche geht Die Antworten, die vVon grie- Ves Verfahren. erf. ogrenzt sich dabei scharf
chischen und auch russischen Theologen Versuche in der kanonischen Tradi-
dieser offenen Frage gegeben worden sind, tion ab die Kirchliche Okonomie ausschließ-
weichen stark voneinander ab Es entspricht lich der Geltung und Wahrung der anones

einem dringenden Bedürfnis, Wenn mit unterzuordnen (L, 36), wobei sich auf
dem Werk von Kotsonis ın kurzer Zeit Mc Z DE beruft Das Ziel der Anwendung
NUunNn schon die 7zweite Monographie ZUTF der ÖOkonomie ist das eil des einzelnen
Frage der ‚Kirchlichen Ökonomie‘ veröffent- Christen (11, 38 der Friede und die
icht wird Die stammt vVon dem Eintracht zwischen den Kirchen, wobei offen-

Kirchenrechtler, Prof. Alivisatos sichtlich auch die heterodoxen eingeschlos-
(„Die Ökonomie nach dem kanonischen secmMn sind ‚42 der Nutzen und die Wohl-
Recht der Orthodoxen Kirche“, ST., Athen $tahrt der Kirche 1m weitesten Sinn (IL, 45

(Zu der Auseinandersetzung die und VOT allem das Liebesgebot ZU Wohl-
‚Kirchl. Ök In der griechischen Theologie gefallen Gottes IL, 46
vgl. Hieromoine Pierre, „Economie eccle-
s1iastıque et reiteration des sacraments“* 1N ; Träger der Kirchl. Ökonomie sind die
‚Irenikon‘ XILV, 1937, 228 und 339 legislativen Organe der Kirche, Bi-

schöfe und Synoden, ber NUr SsSOWeIit die
Der ‚Kirchlichen ÖOkonomie‘ 1m griechi- jeweiligen Fälle nicht ihre Kompetenz über-

schen Kirchenrecht entspricht 1m römischen schreiten, da grundsätzliche Entscheidungen
NUT dem OÖOkumenischen Konzil als Sprecherdie ‚dispensatio‘. Ursprünglich beide

Begrifte gleichbedeutend, doch die ‚dispen- der Yanzen Kirche möglich sind. Wer aller-
satio‘ ist 1Im Laufe der eit nach rein Jur1- dings unter den heutigen Umständen diese
stischen Gesichtspunkten formuliert worden höchste nstanz vertrı ist eın ungelöstes
(IL 25 f.; 85, Alivisatos, 43 ; 109 ff., vgl Problem.
CIE Cann. 80 Es muß ber ler be-
merkt werden, daß, SOWEeIit die ÖOkonomie

In der Begegnung VonNn Orthodoxie und
Heterodoxie ann die irchl Ökonomieüberhaupt ın den einschlägigen Lehrbüchern dort angewandt werden, die Rückkehr

ZU)] orthodoxen Kirchenrecht behandelt der Kirche erleichtert werden soll Aus
wird, si1e dort gelegentlich auch 1m Sinne diesem Grunde können auch einıge der Von
der ‚dispensatio‘ verstanden wird. (So etwa Heterodoxen gespendeten Sakramente n
bei Milasch, „Das Kirchenrecht der INOTI- erkannt werden bei einer Konversion (L,genländischen Kirche“, dt Mostar 1905, 186 Ihre TeNzen hat die AnwendungAufl 73 jedoch da, die kirchliche Glaubens-

Alivisatos weist den Ursprung der Öko- lehre verletzt würde (IL, 168 ff; bes 177
und ann keine Sakramentsgemein-nomie in der griechischen Rechtslehre bei schaft dort geben, die Fülle des Jau-Aristoteles nach, der bei der Anwendung ens fehlt (IL, 174), wıie es in der Sonder-

Von Gesetzen zwischen der ‚Milde‘ (epiei- erklärung der ostkirchlichen Delegation inkeia) und der ‚Strenge‘ (akribeia) unter- Lausanne hieß (s. Amtl. dt. Bericht, 6.439 ffscheidet (op. cit. 16) Die Formulierung, In der der Verf. das
Kotsonis betont Nun VOIL allem die kirch- Ergebnis seiner Untersuchung en-

lich-geistliche und seelsorgerliche Seite der faßt. lautet: „Okonomie ist die aus WIN-
Kirchl. Ökonomie. Ihr Grundprinzip 1st die genden mständen der des ogrößerenWahrung der Freiheit, der WIT durch Nutzens einiger Glieder der auch der gall-Christus befreit worden sind (Röm. 6 16) zen Kirche willen VvVon zuständiger Stelle
IL, EIe Sie ann ber niemals das iel
haben, die kirchlichen anones aufzulösen,

und Wahrung bestimmter Vorausset-
ZUNgeN gestattete befristete der dauernde

sondern allein as, s1e richtig erfüllen Abweichung VonNn der ‚Akribeia‘, sofern
und ihre Erfüllung erleichtern (1l, 30 ff.) gleichzeitig die Frömmigkeit und die Rein-Eben dadurch, daß die anones mittels der heit der Lehre unversehrt bewahrt bleiben“Kirchl Ökonomie elastisch angewandt WeTl- IL, 209)



Die beiden Arbeiten zeichnen sich durch nische Bewegung hervorgerufenen Fragen
eine überaus klare und systematische Zu- behandelt werden könnten, entstanden ist.
sammenstellung und Untersuchung der kir- Doch diese eue Fragen werden 7zunächst
chenrechtlichen Entscheidungen und der Von der ostkirchlichen Theologie geklärt
kirchlichen Praxis SOWIle durch iıne umfang- werden mussen,; und War nicht in der Iden-
reiche Dokumentation aus. (Die einschlägi- 1t3; m 1ıt der Tradition, sondern in einer
geCcnHh Arbeiten 26 der russischen Theologie lebendigen Kontinuität 1n der Tradition.

nsätze azu sind durchaus schon VOTI-dem Verf. leider nicht zugänglich.)
Die Möglichkeiten ostkirchlicher OÖOkumenik handen.
sind damit Von dem kanonischen echt her Die nächste Frage ergibt sich unmittel-
analysiert. Bekanntlichbar A4AuUs der vorhergehenden.

Es wurde schon bemerkt,; daß CS dem besitzt die Ostkirche keine dogmatischen
Vert. allein die historische Seite des Konzilsentscheidungen horoi) ber das We-
Problems geht, WenNnn auch von der Vor- sen und die Gestalt der Kirche, WI1e etwa

bei den trinitarischen und christologischenausseftzung ausgeht, daß die kanonischen
Bestimmungen auch heute noch die Richt- Dogmen der Fall ist. Wenn 19888  } 1m Sökume-
linien und Tenzen der Sökumenischen Be- nischen Gespräch ekklesiologische Aussagen
SESNUNGS für die Orthodoxie enthalten. Von ber das Vorhandensein von Kirche und die
ler Aaus ergibt sich ber ber die historische Gültigkeit Von Sakramenten USW. VOIILL ka-

nonischen Recht her gemacht werden,Analyse hinaus eine Fülle VON Problemen,
die In gebotener Kürze noch urz skizziert haben diese Aussagen offenkundig auch
werden sollen. Sie können untfe 7wel Ge- dogmatischen Charakter, indem S1e Aussa-
sichtspunkten zusammengefaßt werden: gCmH ber die rTenzen der Kirche und auch
a) unter der Frage nach der Anwendbarkeit über die Wirksamkeit des hl Geistes ent-

halten. Man muß Iso hier VOoONn dogmati-der altkirchlichen anones auf die heutigen
veränderten Verhältnisse; unter der Frage schen anones sprechen. Da ber das Kir-
nach dem Verhältnis VO  >; kanonischen und chenrecht in der Ostkirche aller An-
charismatischen TeENzen der Kirche der satze azu noch nicht kodifiziert worden ist,
nach dem Verhältnis Von kirchenrechtlicher erhebt sich die Frage nach dem Kriterium

tür solche dogmatischen anones (vglBestimmung und theologischer Aussage. Alivisatos, „Gibt es dogmatische Kano-
a) Die kirchenrechtlichen Konzilsentschei- nes?  ” 1N : „Gedenkschrift für Spyridon Lam-

dungen die Häretiker sind Bestim- pros”, Athen 1935, Dieses
MUNSCH, die In gahnz konkreten Situationen Kriteriumann nach der ostkirchlichen Praxis
1m Kampf der Orthodoxie gSanz be-
timmte Häresien gefällt worden sind Ihre

nicht iın der T’atsache liegen, daß e1in Kanon
Von einem Okumenischen Konzil beschlossen

Uneinheitlichkeit könnte gerade eın Hin- wurde, enn viele der anones sind heute
Weis darauf se1n, daß S1e keineswegs abso- nicht mehr 1m Gebrauch, und außerdem be-
ute Geltung beansprucht haben, sondern stehen Diskrepanzen nicht NUT 1m Verhält-
Entscheidungen Von Fall Fall darstell- nN1s Von Theorie und Praxis, sondern auch
ten. Man wird Iso ler die Frage stellen innerhalb der Theorie selbst. Man wird
mussen, ob und inwieweit diese Entschei- daher die weitere Frage stellen mussen, ob
dungen auf das heutige Verhältnis VonN die 1im ostkirchlichen Kirchenrecht festge-
Orthodoxie und Heterodoxie noch anwend- stellte Unsicherheit der anones und der
bar sind. Die heutige Autorität der Kano- kirchlichen Praxis nicht vielmehr der Aus-
nes beruht ber oftensichtlich nicht sehr druck dafür ist, daß inan immer eine end-
auf ihrem sachlichen Inhalt, sondern auf gültige dogmatische Definition der rTenzen
ihrer formalen Autorität als Beschlüsse der Kirche vermieden hat? Diese Ansicht
Ökumenischer onzile, und liegt die wird Von dem russischen Kirchenrecht-
Vermutung nahe, daß die Bemühungen ler N. Afanasieff vertfreten („Die TeNzen
eine einheitliche Praxis In der ostkirchlichen der Kirche“, TUSS 1n : „Pravoslavnaja MysI1”
Ökumenik auf der Grundlage alter Bestim- VIL Paris 1949, 17—35, bes 31 Das
MUNgeCN ber das Verhältnis von Orthodoxie hieße aber, daß die Unsicherheit der Kano-
und äresie Ausdruck einer großen Apo- Nnes und der kirchlichen Praxis nicht einfach
rIe sind, die durch das dauernde Schei- ausgeglichen werden darf. sondern daß
tern der Pläne für eın pan-orthodoxes erst das dahinter verborgene theologische
Konzil, auf dem die durch die Ökume- Problem berücksichtigt werden muß,
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1Ur das dogmatische Problem der Ek-
klesiologie durch das kanonische Recht kom-

Yorker Union Theological Seminary
nicht mehr anmerken würde, Wenn nicht die

pensiert wird 1m Grunde mündlich gesprochenen witzigenBesondere Bedeutung hat das Verhältnis Seitenbemerkungen stehengeblieben waäaren.
Von kanonischer und dogmatischer Aussage Munby. ein pA ı9l (also 1m DICS-bei der Kirchlichen Okonomie, bei der byterianischen Schottland ın partibus infi-Anerkennung und Verwerfung heterodoxer delium) ist stellvertretender VorsitzenderSakramente auf Grund einer kirchlichen des seit Evanston tätigenEntscheidung. Leider kann jedoch ler auf schen AÄAusschusses ZUul tudiumdie Diskussion diese Frage In der ortho- der Länder raschen sozialen Umbruchs. Erdoxen Theologie nicht mehr eingegange: hat sich In Großbritannien einen Namenwerden. durch wirtschaftswissenschaft-

Es geht das Verhältnis der kanoni- liche Arbeiten ber das Wohnungs-
schen den pneumatischen Tenzen der und das Mietenproblem gemacht und
Kirche Kotsonis kommt auf die Frage arbeitet In der Neu aktivierten „Fabier-
Ende seiner Untersuchung ber die Interkom- gesellschaft“ mit.
munıion sprechen 282 betont, Die ersten hundert Seiten seines Buchesdaß hne alle Leidenschaft Jediglich den
kanonischen Sachverhalt

klären die Ausgangsstellung. Sie beginnendargelegt habe, mit einer theologischen Grund-hne damit das Werk der Finigung behin- le Yun des Verhältnisses zwischen demern wollen. „Was jedoch die persön- christlichen Glauben und der menschlichenlichen Gefühle des Verfassers für die He- Gesellschaft. Ausgangspunkt ist die Schöp-terodoxen betrifft, können s1e nicht bes- fung der Welt durch Oött (Gott 1st Ner-
ser als durch die folgenden Ausführungen ftorschlich und ann nicht als Diener unNnseTeTr
VonNn Chomjakow ausgedrückt werden“, und edien der gemeinen Absichten „gezähmt“zitliert ler AUSs Chomjakows ‚Die werden). Die Von ott eschaffene aterieEinheit der Kirche‘ einen Abschnitt, In dem ist als Schöpfung gut Die menschliche Ge-der bezeichnende Satz vorkommt: ADie sellschaft hat den Sündenfall erlebt und dasübrige Menschheit aber, die entweder der Kommen des Gottessohnes. Jesus ChristusKirche fremd ist der mit ihr durch Bande
verbunden 1st, die Oott ihr nicht ent-

bestätigte den Wert der Gottesgaben („er
setzte sich isch mit Kneipiers und Sün-hüllen geruhte, überläßt s1e dem Gericht derinnen, wußte, daß gesellschaftlichedes Jüngsten Tages“ (s ‚Östliches Christen- Ehrbarkeit und gute Geselligkeit nicht

tum', . Seite immer gleichen Platz finden sind“).Gerade die Praxis der Ostkirche zeıigt Er forderte ber auch Freiheit von der Ver-
immer wieder ın ihrer großen Freiheit g strickung die irdischen Güter und Werte
genüber den theoretischen Prinzipien das Die ler gezeigte wird iın
Wissen die Relativität und Unsicherheit ihrer Tiefe ausgedeutet. In ihr ist die Be-der TtTeNzen der Kirche VOT dem Herrn der ziehung 7zwischen Zeit und Ewigkeit inbe-Kirche Doch CS 1St für alle Kirchen ogriffen, zwischen Alltäglichkeit und Maje-schwer, Wenn nicht unmöglich, diese stat („Gottes Sohn wandelte auf Erden InErfahrung auch in der Theologie wirksam einer Yganz schlichten, allgemeinmenschlichenwerden lassen. Darin liegt die Tragik Weise“).der Zertrennung der Christenheit, ber auch Auf der Grundlage dieser Spannung wirddie Hoffnung, daß diese tTenzen Von ben das weitere verständlich. ıne christlicheher transparent werden. Reinhard Slenczka Sozialethik ann 1Ur VO ch rı

Begriff der menschlichen NE8
DIE CHRISTENHEIT uN DIE her entwickelt werden, nicht VOIl einem

Kodex der Sittengebote aus Das Neue O>
DER WIRTSCHAFT tament ist eın ethisches Lehrbuch. Der in

ihm gezeigte Mensch soll sich ber auch iınUnter dieser Überschrift veröftentlicht der der Gesellschaft durchsetzen („die Gnadeder schottischen Universität Aberdeen Gottes befähigt NS, in wirklicher Mensch-tätige Nationalökonom Denys Munby eın
Buch, dessen klarem Autbau INna  ; die Her-

lichkeit auf dieser Welt leben‘“). oziale
Störungen ergeben sich dann, Wenn die Ge-unft aus einer doch naturgemäß lockerer sellschaft von alschen Grundsätzen hergehaltenen Vorlesungsreihe (vor dem New aufgebaut wird So ist „der Kommunismus


